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ABHANDLUNGEN | ÉTUDES 

Zusammenfassung
Die Leitlinien zur Konsensbeurteilung leisten im for-
mell-strukturellen Bereich einen Beitrag zur Qualitäts-
sicherung der bi- und polydisziplinären Begutachtun-
gen. Sie zeitigen jedoch nur eine begrenzte Wirkung auf 
materiell-wissenschaftliche Inhalte der bi- und polydis-
ziplinären Gutachten. Der Autor skizziert einige Evidenz-
mängel und macht Verbesserungsvorschläge.

Résumé
Les lignes directrices pour l’évaluation consensuelle 
contribuent à assurer la qualité des expertises bi- et plu-
ridisciplinaires dans le domaine formel et structurel. Elles 
n’ont cependant qu’un effet limité sur le contenu matériel 
et scientifique desdites expertises. L’auteur de la présente 
contribution met en évidence certaines lacunes en ma-
tière de preuve et propose des améliorations à cet égard.

Inhaltsübersicht

I. Faktische Bedeutung der bi- und
 polydisziplinären Begutachtungen in der
 Versicherungsmedizin 

II. Rechtliche Bedeutung der Konsens-
besprechung

III. Qualitätsgewinn durch die Leitlinien zur
 Konsensbeurteilung

IV. Grenzen der Wirkung der Leitlinien zur
 Konsensbeurteilung 
1. Massgeblichkeit der Evidenz in den

 einzelnen medizinischen Fachdisziplinen
2. Gegenwärtige Evidenzmängel

a) Rely-Studien zur Arbeitsunfähigkeit
bei psychischen Leiden

b) Standardindikatoren
3. Europaweit ausgewiesener

 «Evidenzbedarf»
a) Forschungsbedarf in der Schweiz
b) Europäische Erhebung des

 Evidenzbedarfs
V. Weitere Optionen zur Qualitätssicherung

1. Regelungen in Gesetz und Verordnung
2. Neue ausserparlamentarische

 Kommission für die Qualitätssicherung
im Gutachterwesen

3. Leitlinien in Deutschland als Inspiration
4. Qualifizierte nicht ärztliche Zusatz-

abklärungen nutzen
VI. Schluss

I. Faktische Bedeutung der bi und
polydisziplinären Begutachtungen
in der Versicherungsmedizin

Die «Leitlinien zur Konsensbeurteilung bei bi- und 
polydisziplinären Begutachtungen in der Versiche-
rungsmedizin» (nachfolgend: Leitlinien zur Konsens-
beurteilung) sind gemäss deren Ziffer 1.2 «in ihrer 
Ausführlichkeit auf komplexe Gutachten ausgerich-
tet», wie sie u. a. in der – nachfolgend primär inter-
essierenden – Invalidenversicherung (IV) eine bedeu-
tende Rolle spielen. Zwar verlangt die stufengerechte 
medizinische Abklärung keineswegs immer ein exter-
nes Gutachten.1 Dennoch wurden in der IV im Jahr 
2019 insgesamt 4681 Gutachten den zugelassenen 
polydisziplinären Gutachterstellen zugeteilt.2 Ge-
genwärtig kann nicht zwischen mono- und bidiszi-
plinären Gutachten unterschieden werden. Gemäss 
den ZAS-Zahlen betrug jedoch die Anzahl mono-/

1 Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), IV-Rund-
schreiben Nr. 404, Qualitätssicherung bei medizinischen 
Gutachten, 17. Dezember 2020, 2–3 (https://sozialversi-
cherungen.admin.ch/de/d/15746/download). 

2 BSV, SuisseMED@P Reporting 2019, Teil 1, 5. November 2020, 
4 (https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/iv/
uebersichten/SuisseMEDAP%20-%20medizinische%20Gut-
achterstellen/suissemedap-reporting-2019-1.pdf.down-
load.pdf/SuisseMED@P%20Reporting%202019%20Teil% 
201%20DE.pdf). 

Leitlinien zur Konsensbeurteilung bei  
bi- und polydisziplinären Begutachtungen 
in der Versicherungsmedizin
Möglichkeiten und Grenzen der Verbesserung von Qualität 
und Evidenz 

Kaspar Gerber 
Dr. iur., LL. M., wiss. Mitarbeiter (Postdoc), Universität Zürich

242

Stämpfli Verlag5 | 2021 SZS | RSAS

Tr
ad

uc
ti

on
 a

u
to

m
at

iq
ue

 : 
lis

ez
 l’

ar
ti

cl
e 

en
 f

ra
nç

ai
s 

su
r 

w
w

w
.s

zs
.r

ec
ht

.c
h

. 



Kaspar Gerber ABHANDLUNGEN | ÉTUDES

bidisziplinärer Gutachten im Jahr 2016 10 261 bei 
 insgesamt 15 987  Gutachten.3 Dementsprechend 
gross dürfte die künftige praktische Bedeutung der 
Leitlinien zur Konsensbeurteilung werden. 

II. Rechtliche Bedeutung  
der Konsensbesprechung 

Gemäss der Praxis des Bundesgerichts ist es der 
Zweck interdisziplinärer Gutachten, alle relevanten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erfassen und die 
sich daraus je einzeln ergebenden Einschränkungen 
der Arbeitsfähigkeit in ein Gesamtergebnis zu fassen.4 
Die Beweiskraft eines interdisziplinären Gutachtens 
beurteile sich im konkreten Einzelfall danach, ob 
sich gestützt auf die Expertise die rechtsrelevanten 
Fragen beantworten liessen oder nicht.5 Eine zusam-
menfassende Beurteilung auf der Grundlage einer 
Konsensdiskussion der einzelnen Gutachter oder unter 
Leitung eines fallführenden Arztes zur Zusammen-
führung und Darlegung der Ergebnisse aus den ein-
zelnen Fachrichtungen ist gemäss der bundesge-
richtlichen Praxis ideal, aber nicht zwingend.6 
Diese eher grosszügige bundesgerichtliche Auffas-
sung erstaunt, da der dargelegte Zweck interdiszip-
linärer Gutachten die enge inhaltliche Abstimmung der 
medizinischen Teilgutachten untereinander gerade-
zu erfordert. Dennoch dürfte die Konsensbespre-
chung zumindest in der sozialversicherungsrechtli-
chen Begutachtungspraxis der IV an Bedeutung 
gewinnen, denn auf Weisung des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen (BSV) als Aufsichtsbehörde 
haben sich in der IV die Gutachter an den «Qualitäts-
leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften» zu 
orientieren.7 Dazu gehören ohne Weiteres auch die 
Leitlinien zur Konsensbeurteilung. 

3 Franziska Müller/Michael Liebrenz/Roman Schleifer/
Christof Schwenkel/Andreas Balthasar, Evaluation 
der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversi-
cherung: Bericht vom 10. August 2020 zuhanden des Ge-
neralsekretariats des Eidgenössischen Departements des 
Innern EDI (GS-EDI), 30 (https://www.newsd.admin.ch/
newsd/message/attachments/63204.pdf).

4 BGE 143 V 124 E. 2.2.4 m. w. H.; vgl. auch Urteil des Bundes-
gerichts 9C_130/2019 vom 5. September 2019, E. 2.6.

5 BGE 143 V 124 E. 2.2.4.
6 BGE 143 V 124 E. 2.2.4 m. w. H.; eine Beweiswürdigung, 

welche überzeugenden Teilkonsilien vollen Beweiswert 
zuerkennt, könne somit nicht allein deshalb als bundes-
rechtswidrig bezeichnet werden, weil einem weiteren Teil 
des Gutachtens – hier der Schlussbeurteilung – die Be-
weiskraft fehle (BGE 143 V 124 E. 2.2.4 m. w. H.).

7 BSV, Kreisschreiben über das Verfahren in der Invaliden-
versicherung (gültig ab 1. 1. 2010; Stand 1. 1. 2018), 111 
(https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6440#ver- 
sion-17); eingehend zur Bedeutung von Leitlinien Urteil 
des Bundesgerichts 8C_260/2017 vom 1. Dezember 2017, 
E. 3.3.

III. Qualitätsgewinn durch die 
 Leitlinien zur Konsensbeurteilung

Medizinische Leitlinien «aggregieren wissenschaft-
liche Evidenz».8 Mit der routinemässigen Erfassung von 
«Daten von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
bei Gutachten», «welche auf aktuellen Leitlinien mit 
hohem wissenschaftlichem Evidenzniveau beruhen», 
wird man «einen massgeblichen Beitrag zur Quali-
tätssicherung, aber auch zur Verteilungsgerechtig-
keit von Versicherungsleistungen» beisteuern kön-
nen.9

Leitlinien in der Begutachtung bieten allerdings auf-
grund ihrer Ausrichtung auf strukturelle Vorgaben 
(Aufbau des Gutachtens, Reihenfolge, obligate Kom-
ponenten) primär einen formellen Rahmen für das 
Gutachten.10 So auch die vorliegend interessierenden 
Leitlinien zur Konsensbeurteilung. Sie bieten in 
kompakter und grafisch übersichtlicher Weise Be-
griffsdefinitionen,11 beschreiben die Herausforderungen 
bei der Konsensfindung,12 geben eine Anleitung zum 
praktischen allgemeingültigen Vorgehen bei der 
Konsensbeurteilung13 und umreissen einen allgemei-
nen Aufbau der schriftlich erstellten Konsensbeur-
teilung.14

Diese Vorgaben erleichtern und straffen die Durch-
führung der Konsensbesprechung. Die Teilgutachter 
werden ihre fachspezifische Teilbeurteilung für die 
im Hinblick auf die (aufgrund der Leitlinien) stärker 
im Fokus stehende Konsensdiskussion im «Gutach-
terplenum» idealerweise tendenziell sorgfältiger durch-
führen. Das der gutachterlichen Gesamtbeurteilung 
inhärente Streitpotenzial zwischen den involvierten 
Gutachtern und den Exploranden reduziert sich 
möglicherweise. Die Rechtsanwender können die 
Schlussfolgerungen der Gutachter leichter nachvoll-
ziehen. Aus Sicht der übergeordneten Systemebene ver-
mögen die Leitlinien zur Konsensbeurteilung ins-
besondere auch die Vergleichbarkeit von bi- und 
polydisziplinären Gutachten zu verbessern und damit 
auch indirekt zumindest die strukturell-formelle Qua-
lität der Gutachten im Sozialversicherungsrecht und 
im Privatversicherungsrecht zu fördern.

 8 Pschyrembel Online, Leitlinie (https://www.pschyrembel.
de/Leitlinie/K0CQ6).

 9 So Gerhard Ebner/Christoph Bosshard/Jörg Jeger/
Andreas Klipstein/Marc Oliver Koch/Hans Rudolf 
Stöckli, Qualitätssicherung in der versicherungsmedizini-
schen Begutachtung, Schweiz Ärzteztg. 2021;102(1920): 
655–656, 656 (https://doi.org/10.4414/saez.2021.19754). 

10 Gabriela Riemer-Kafka (Hrsg.), Versicherungsmedizini-
sche Gutachten, 3. Aufl., 2017, 116.

11 I Allgemeiner Teil, Ziffern 1–2.2.2.
12 I Allgemeiner Teil, Ziffer 3.
13 I Allgemeiner Teil, Ziffern 4–4.1.2.
14 I Allgemeiner Teil, Ziffern 5–5.1.2.
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IV. Grenzen der Wirkung der 
 Leitlinien zur Konsensbeurteilung 

1. Massgeblichkeit der Evidenz in den ein-
zelnen medizinischen Fachdisziplinen

Die Leitlinien zur Konsensbeurteilung haben wegen 
ihrer primär formell-strukturellen Ausrichtung nur 
eine begrenzte Wirkung auf materiell-wissenschaftliche 
Inhalte der bi- und polydisziplinären Gutachten. 
Materiell-wissenschaftliche Inhalte betreffen etwa 
Fragen rund um die Zuverlässigkeit der im Einzelfall 
korrekt angewendeten Methoden zur Erhebung der 
(rechtsrelevanten) medizinischen Sachverhalte. Die 
Leitlinien zur Konsensbeurteilung kommen für die 
Konsensbesprechung und damit im Schlussstadium 
der Begutachtung zum Zug. Somit können nur die in 
den einzelnen fachmedizinischen Teilgutachten er-
hobenen rechtsrelevanten (medizinischen) Sachver-
halte Gegenstand der Konsensbeurteilung bilden. Es 
stellt sich für den Beweiswert der Gesamtbeurteilung 
die Vorfrage nach den (unterschiedlichen) Evidenz-
graden der Erhebungsmethoden in den einzelnen 
fachmedizinischen Teilgutachten (internistisch, 
psychiatrisch usw.).
Es müsste daher von der Medizin aus Beweisgründen 
der Nachweis von zuverlässigen und im Einzelfall kor-
rekt angewandten Methoden zur Erhebung der einzel-
nen rechtsrelevanten medizinischen Sachverhalte 
gefordert werden.15 Zu den rechtserheblichen Teil-
sachverhalten zählen u. a. Diagnose(n), funktionelle 
Einschränkungen, Kausalitäten, teilweise IV-fremde 
Faktoren und medizinische Behandlungserfolge.16 
Massstab für die «Güte» bzw. die Belastbarkeit von 
rechtsrelevanten medizinisch-wissenschaftlichen 
Aussagen sind aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht 
die Testgütekriterien (insbesondere die Hauptgüte-
kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität)17. 
Aus rechtlicher Sicht könnte als entsprechender kon-
kreter Kriterienkatalog für die medizinische Begut-
achtung – mutatis mutandis – z. B. der «Daubert-Stan-
dard» herangezogen werden. Bei diesem handelt es 
sich um einen von Teilen der US-amerikanischen 
Rechtsprechung seit 1993 angewandten Kriterienka-
talog, der herangezogen wird, um zu prüfen, ob eine 
Methode, eine Theorie oder Ähnliches wissenschaft-
lichen Grundprinzipien genügt.18

15 Vgl. Kaspar Gerber, Testgütekriterien im Rahmen der me-
dizinischen Begutachtung am Beispiel der ICF, SZS 2018, 
122–143, 140–141. 

16 Gerber (Fn. 15), 139.
17 Pschyrembel Online, Testgütekriterien (https://www.

pschyrembel.de/Testg%C3%BCtekriterien/K00WL); Nä-
heres zu den einzelnen Testgütekriterien bei Gerber 
(Fn. 15), 125–128. 

18 Gerber (Fn. 15), 137–138.

2. Gegenwärtige Evidenzmängel
a) Rely-Studien zur Arbeitsunfähigkeit bei 

 psychischen Leiden

Rund um die Bestimmung der Arbeitsunfähigkeit 
gerade bei im Rentenbereich der IV sehr häufigen 
psychischen Leiden stellen sich u. a. etliche Fragen 
zu wissenschaftlichen Methoden.19 In der Einschät-
zung der Arbeitsfähigkeit bei psychischen Leiden ist 
nach aktuellem Forschungsstand gemäss «Rely-Stu-
dien» der Universität Basel20 – trotz gewissen Ver-
besserungen in den Bereichen Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit – keine befriedigende Reproduzier-
barkeit (Überbegriff für Reliabilität und Übereinstim-
mung) zu erzielen.21 Die Studie bezeichnet die Situ-
ation als nach wie vor unbefriedigend.22

b) Standardindikatoren

Eine umfassende Evaluation der medizinischen Be-
gutachtung in der Invalidenversicherung förderte 
2020 im hier interessierenden Kontext verschiedene 
Probleme zu Tage: So wurde festgestellt, dass die von 
der Rechtsprechung für die Invaliditätsbemessung in 
der Regel massgeblich erklärten Standardindikato-
ren23 zwar medizinische bzw. psychologische Fachtermini 
verwenden, die aber – u. a. bezüglich der Auswahl und 
Zusammenstellung – von der Rechtsprechung im 
Rahmen eines normativen Entscheides festgelegt wor-
den seien. Die Standardindikatoren seien somit nicht 
von der medizinischen Wissenschaft entwickelt wor-
den und zum Beispiel bezüglich der prognostischen 
Validität (Vorhersagekraft) nicht evidenzbasiert, son-
dern normativ-juristisch begründet.24 Zudem wurden 
Widersprüche erkannt zwischen den stark von den 
Standardindikatoren geprägten «BSV-Kriterien»25 

19 Dazu eingehend Kaspar Gerber, Psychische Leiden und 
medizinische Evidenz, HAVE 1/2020, 16–23, 16 und 20.

20 Evidence-based Insurance Medicine (EbIM), RELY-Studien 
zur Begutachtung von Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen (https://www.unispital-basel.ch/lehre-for-
schung/ebim-forschung-bildung/rely-studie/).

21 Näheres zu den Rely-Studien bei Gerber (Fn. 19), 18–19.
22 Kaspar Gerber, Neuropsychologische Evidenz und sozial-

versicherungspsychiatrische Begutachtung, in: Jusletter 
31. August 2020, N 2; EbIM, RELY-Studien Methodik und 
Ergebnisse (Deutsche Übersetzung, angelehnt an die Pub-
likation Kunz et al BMC Psychiatry 2019; 19: 205), 16 (www.
unispital-basel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Direktion/
Departement_Klinische_Forschung/Organisation/Epim/
Rely_Studie/Ausf%C3%BChrliche_Fassung-RK-RELY_Stu-
dien_2019_07_02.pdf).

23 BGE 141 V 281; Gewisse Relativierungen gelten bei depres-
siven Störungen leicht- bis mittelgradiger Natur im Zu-
sammenhang mit der rentenbegründenden Invalidität 
(BGE 143 V 409). 

24 Müller et al. (Fn. 3), 39 und 66; vgl. dazu auch Gerber 
(Fn. 19), 20.

25 Müller et al. (Fn. 3), 39.
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bzw. Standardindikatoren und den fachlichen Leit-
linien: Es gebe z. B. Standardindikatoren, die fachlich 
umstritten seien, so etwa zur Persönlichkeit.26 Zudem 
seien die Kriterien nicht zwingend evidenzbasiert 
bzw. müssten laufend ergänzt und angepasst wer-
den, was aufwändig sei. Weiter gebe es nicht zu allen 
Inhalten Leitlinien und dennoch solle man wissen-
schaftliche Literatur mit ausreichender Qualität ver-
wenden.27

3. Europaweit ausgewiesener 
 «Evidenzbedarf»

a) Forschungsbedarf in der Schweiz

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Leitlinien ist 
relevant, dass sie regelmässig aktualisiert werden und 
der Zusatzaufwand für die leitlinienkonforme Gut-
achtenerstellung vergütet wird.28 Eine der grössten 
Herausforderungen bei der Neuauflage von Leitlinien 
wird darin liegen, diese auf der Grundlage eines hö-
heren Evidenzniveaus zu erstellen. Dazu ist mehr For-
schung als bisher erforderlich. Die unabhängige Finan-
zierung dieser Vorhaben gestaltet sich aber auch in 
der Schweiz schwierig.29

b) Europäische Erhebung des Evidenzbedarfs

Eine 2020 durchgeführte europäische Erhebung des Evi-
denzbedarfs und des Schulungsbedarfs von Versi-
cherungsmedizinern im Zusammenhang mit beruf-
lichen Aufgaben und evidenzbasierter Praxis30 
lieferte die folgenden (hier interessierenden) Haupt-
ergebnisse: Bei drei Vierteln der Teilnehmer bestehe 
mindestens einmal pro Woche ein Evidenzbedarf im 
Hinblick auf psychische Störungen (79%), Erkran-

26 Müller et al. (Fn. 3), 43.
27 Müller et al. (Fn. 3), 43.
28 Ebner et al. (Fn. 9), 656.
29 Ebner et al. (Fn. 9), 656.
30 Regina Kunz/Adrian Verbel/Rebecca Weida-Cuignet/

Jan L. Hoving/Susanne Weinbrenner/Emilie Friberg/
Andreas Klipstein/Christiaan Van Haecht/Ilona 
Autti- Rämö/Nadine Agosti/Sergio Vargas-Prada/Robert 
Kneepkens/Gert Lindenger/Wout de Boer/Frederieke G. 
Schaafsma, Evidence needs, training demands, and op-
portunities for knowledge translation in social security 
and insurance medicine: A European survey, J Rehabil 
Med, 12. April 2021 (doi: 10.2340/16501977-2821); Experten 
erstellten einen Onlinefragebogen mit 26 Fragen zu 4 The-
men: Evidenzbedarf, Schulungsanforderungen, evidenz-
suchendes Verhalten und Einstellungen zur evidenz-
basierten Medizin. Beschreibende Statistiken wurden 
nach Land/Konferenz und der Gesamtstichprobe präsen-
tiert. Insgesamt antworteten 782 Teilnehmer (a. a. O., 
Zusammenfassung).

kungen des Bewegungsapparates (67%) und die Ge-
sundheit am Arbeitsplatz (65%). Leitlinien (76%) und 
systematische Überprüfungen (60%) seien die bevor-
zugten Beweismittel und seien zur Bewertung der 
Arbeitskapazität (64%) und der Prognose der Rück-
kehr zur Arbeit (51%) angefordert worden. Ferner 
wurde herausgefunden, dass evidenzbasierte Medi-
zin die Entscheidungsfindung in der Versicherungs-
medizin erleichtere (95%). 52 Prozent der Teilnehmer 
würden sich dabei wohlfühlen, Evidenz zu finden, 
zu lesen, zu interpretieren und anzuwenden. Die 
Länder hätten einen ähnlichen Bedarf an Reviews 
zu typischen Themen geäussert. Insgesamt zeige die 
Studie u. a. Evidenzlücken in Schlüsselbereichen der 
Versicherungsmedizin auf und unterstreiche den Bedarf 
an weiterer Forschung, Leitlinien und Schulungen in der 
evidenzbasierten Versicherungsmedizin.31

V. Weitere Optionen zur 
 Qualitätssicherung

1. Regelungen in Gesetz und Verordnung

Das Bundesgericht anerkennt die Bedeutung von me-
dizinischen Leitlinien. So hat es die Leitlinien der 
Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie (SGPP) vom 16.  Juni 2016 als «aner-
kannten Standard für eine sachgerechte und rechts-
gleiche (versicherungs)psychiatrische Begutachtung» 
bezeichnet.32 Leitlinien sollen die gutachterliche Er-
messensausübung strukturieren und diese – insbe-
sondere für die Rechtsanwendung – nachvollziehbar 
machen. Die erwähnten Leitlinien der SGPP können 
die Indikatoren für eine strukturierte Beurteilung 
des Beweisthemas somit nicht überholen.33 Dass das 
Gutachten nicht nach den Leitlinien der SGPP ver-
fasst worden ist, begründet gemäss Bundesgericht 
aber keine Verletzung von Bundesrecht. Ein Gutachten 
verliert demnach nicht automatisch seine Beweiskraft, 
wenn es sich nicht an diese anlehnt. Der Nichtbefol-
gung der Begutachtungsleitlinien ist aber laut Bun-
desgericht bei der Beurteilung des Beweiswertes Rech-
nung zu tragen, wobei massgebend bleibt, ob ein 
Gutachten gesamthaft gesehen nachvollziehbar be-
gründet und überzeugend ist.34

31 Kunz et al. (Fn. 30), Zusammenfassung.
32 Urteil des Bundesgerichts 8C_260/2017 vom 1. Dezember 

2017, E. 3.3.
33 Urteil des Bundesgerichts 8C_260/2017 vom 1. Dezember 

2017, E. 3.3.
34 Urteil des Bundesgerichts 8C_260/2017 vom 1. Dezember 

2017, E. 3.3.
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Die Massgeblichkeit medizinischer Leitlinien z. B. in 
der IV ist bisher (erst) auf Weisungsebene35 bzw. mit 
den polydisziplinären Gutachterstellen vertraglich 
geregelt.36

Es wäre (schon seit Langem) wünschenswert, auf 
Gesetzes- und Verordnungsstufe zumindest einen 
Rahmen für die Anforderungen an die Methoden zur 
Abklärung der rechtsrelevanten medizinischen 
Sachverhalte im sozialversicherungs medizinischen 
Kontext festzulegen.37 

2. Neue ausserparlamentarische 
 Kommission für die Qualitätssicherung 
im Gutachterwesen

Im Namen der Qualitätssicherung bzw. «Fairness des 
Verfahrens» haben sich bisher das Bundesgericht, 
der Gesetzgeber und der Verordnungsgeber eher auf 
formelle Äusserlichkeiten fokussiert, wie z. B. auf das 
Zufallsprinzip bei polydisziplinären medizinischen 
Gutachten.38 Auch die jüngste IVG-Revision («Wei-
terentwicklung der IV») bringt voraussichtlich per 
1.  Januar 2022 weitere Vorschriften zum Verfahren 
und zur Transparenz, u. a. betreffend Tonaufnahmen 
der Interviews der Sachverständigen mit den versi-
cherten Personen.39 Immerhin wird gleichzeitig zur 
Qualitätssicherung bei den Begutachtungen eine unab-
hängige, ausserparlamentarische Kommission geschaffen, 
welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren 
der Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten überwacht.40 Konkret ist 
vorgesehen, dass die Kommission im Bereich der 
Qualitätssicherung (Zulassung von Gutachterstellen, 
Qualitätsvorgaben für die Begutachtung, standardi-
sierte Instrumente zur Überprüfung der Qualität von 
Gutachten usw.) Vorgaben und Instrumente erarbeitet, 

35 Ziffer II vorne.
36 BSV, Mustervereinbarung mit polydisziplinären Gutachter-

stellen vom 5. November 2020, Prolog, 6 (https://www.bsv.
admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/iv/uebersichten/Suisse 
MEDAP%20-%20medizinische%20Gutachterstellen/verein-
barung-muster.pdf.download.pdf/Mustervereinbarung%20
SuisseMED@P%20190612.pdf). 

37 Gerber (Fn. 15), 136 und 138.
38 Art. 72bis der Verordnung über die Invalidenversicherung 

(IVV), SR 831.201; zum Ganzen Gerber (Fn. 19), 20–21.
39 BSV, Medizinische Begutachtungen und Verfahren, Hin-

tergrunddokument vom 4. Dezember 2020, 2–3 (https://
www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/iv/fakten-
blaetter/Weiterentwicklung%20IV/higru-weiv-med-be-
gutachtung.pdf.download.pdf/higru-weiv-med-begut-
achtung.pdf). 

40 Per 1. Januar 2022 vorgesehener neuer Art. 44 des Bundes-
gesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts (ATSG), SR 830.1 (BBl 2020 5557–5558). 

einführt und überwacht. Sie wird in diesem Zusam-
menhang öffentliche Empfehlungen aussprechen.41 
Es wäre sehr zu begrüssen, wenn sich die neue au-
sserparlamentarische Kommission, soweit rechtlich 
möglich, nicht nur mit primär prozessualen Instrumenten 
zur Überprüfung der Qualität der Gutachten befassen 
würde, sondern auch die für inhaltlich-materielle Fragen 
der medizinischen Begutachtung relevante Evidenz 
auf dem Radar hätte und u. a. zum Umgang mit ent-
sprechenden inhaltlich-materiellen medizinischen 
Leitlinien Empfehlungen abgäbe. 

3. Leitlinien in Deutschland als Inspiration

Soweit in der Schweiz materiell-wissenschaftliche 
medizinische Leitlinien gegenwärtig noch ganz oder 
teilweise fehlen,42 empfiehlt sich ein Seitenblick nach 
Deutschland. Dort steht eine beeindruckende Viel-
zahl von gesammelten, zentral öffentlich zugängli-
chen, mit sehr hohem materiellem Regelungsgehalt aus-
gestatteten medizinischen Leitlinien verschiedenster 
Fachgesellschaften zur Verfügung.43

4. Qualifizierte nicht ärztliche 
 Zusatzabklärungen nutzen

Im Rahmen der gegenwärtigen medizinischen Leit-
linien für die Begutachtung sind – nicht zuletzt auf-
grund der Ergebnisse der RELY-Studien – sämtliche 
infrage kommenden Ansätze für die Erhebung des 
rechtsrelevanten Sachverhalts insbesondere im Be-
reich der IV- und UV-Renten gefragt bzw. bestehende 
Ansätze vertiefter zu prüfen. Einen solchen Ansatz 
stellen u. a. gewisse nicht ärztliche Zusatzabklärun-
gen wie neuropsychologische Abklärungen dar.44 
Auch die Leitlinien zur Konsensbeurteilung befassen 
sich in Ziffer 2.2.2 mit «nicht ärztlichen Zusatzab-
klärungen». Dabei handelt es sich je nach der Trag-
weite der im Einzelfall notwendigen nicht ärztlichen 
Zusatzabklärungen nicht zwingend um bloss subal-
terne Hilfsdisziplinen. So ist etwa die Neuropsychologie 
«als eigenständiges Fach in der Begutachtung nicht 
mehr wegzudenken, auch wenn das dieser Wissen-

41 BSV (Fn. 39), 3. 
42 Ziffer IV.2 vorne; eine Übersicht über die gegenwärtig in 

der Schweiz vorhandenen Leitlinien findet sich bei Müller 
et al. (Fn. 3), 41, und Ebner et al. (Fn. 9), 655–656.

43 Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) online, Portal der 
wissenschaftlichen Medizin (https://www.awmf.org/leit-
linien/aktuelle-leitlinien.html); vgl. auch Gerber (Fn. 19), 
22–23.

44 Gerber (Fn. 22), N 3–7.
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schaft innewohnende Potential noch nicht vollum-
fänglich ausgeschöpft ist».45

VI. Schluss

Die Leitlinien zur Konsensbeurteilung vermögen 
wegen ihrer primär formell-strukturellen Ausrich-
tung zumindest in diesem Bereich Qualität der bi- 
und polydisziplinären Begutachtungen in der Ver-
sicherungsmedizin zu fördern und damit zur 
Qualitätssicherung beizutragen. Die Leitlinien zur 
Konsensbeurteilung zeitigen jedoch nur eine be-
grenzte Wirkung auf materiell-wissenschaftliche Inhalte 
der bi- und polydisziplinären Gutachten. 
Es bestehen Evidenzmängel im Bereich der Beurtei-
lung der Arbeitsunfähigkeit bei psychischen Leiden sowie 
bei den von der Rechtsprechung für die Invaliditäts-
bemessung grundsätzlich massgeblich erklärten 
Standardindikatoren. Eine der grössten Herausforderun-
gen bei der Neuauflage von Leitlinien wird darin lie-

45 So Andrea M. Plohmann, Zur Stellung der Neuropsycho-
logie in der polydisziplinären Begutachtung, in: Jusletter 
31. August 2020, N 41; ein aktuelles Konsenspapier zur 
neuropsychologischen Validitätsbewertung liefern Jerry  
J. Sweet/Robert L. Heilbronner/Joel E. Morgan/Glenn 
J. Larrabee/Martin L. Rohling/Kyle B. Boone/Michael 
W. Kirkwood/Ryan W. Schroeder/Julie A. Suhr & Confer-
ence Participants, American Academy of Clinical Neuro-
psychology (AACN) 2021 consensus statement on validity 
assessment: Update of the 2009 AACN consensus confer-
ence statement on neuropsychological assessment of ef-
fort, response bias, and malingering (https://doi.org/ 
10.1080/13854046.2021.1896036).

gen, diese auf der Grundlage eines höheren Evidenz-
niveaus zu erstellen. Dazu ist mehr Forschung als 
bisher erforderlich. Der «Evidenzbedarf» in versiche-
rungsmedizinischen Fragen ist jedoch europaweit 
ausgewiesen. 
Daher wäre es (schon seit Langem) wünschenswert, 
auf Gesetzes- und Verordnungsstufe zumindest ei-
nen Rahmen für die Anforderungen an die Methoden 
zur Abklärung der rechtsrelevanten medizinischen 
Sachverhalte im sozialversicherungsmedizinischen 
Kontext festzulegen. 
Zudem wäre sehr zu begrüssen, wenn die neue aus-
serparlamentarische Kommission im Rahmen ihrer 
rechtlichen Möglichkeiten auch die für inhaltlich-ma-
terielle Fragen der medizinischen Begutachtung rele-
vante Evidenz auf dem Radar hätte und u. a. zum 
Umgang mit entsprechenden inhaltlich-materiellen 
medizinischen Leitlinien Empfehlungen abgäbe. 
Schliesslich sollten, wann immer möglich und sinn-
voll, qualifizierte nicht-ärztliche – z. B. neuropsycho-
logische – Zusatzabklärungen, genutzt werden.
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